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In umseits rubrizierter Rechtssache hat das Gericht mit Beschluss vom 27.9.2017 bekannt gege-

ben, dass es erwägt, aus prozessökonomischen Gründen das derzeit verbundene Verfahren

48 Cg 222/1 1y des HG Wien nach Einlangen des Ergänzungsgutachtens gemäß § 190 Abs I ZPO

bis zur rechtskräftigen Erledigung des führenden Verfahrens 48 Cg 218/1 1 k des HG Wien zu un-

terbrechen, wobei eine Fortsetzung allenfalls auch schon ab rechtskräftiger Klärung der isolierten

Frage der Gültigkeit des Swaps 4175 zweckmäßig sein kann.

Das Gericht hat den Parteien bis zum 18.10.2017 eine Äußerung und Bekanntgabe, ob auch eine

mündliche Verhandlung zu diesem Thema gewünscht wird, eingeräumt. Vor diesem Hintergrund

erstattet BAWAG P.S.K. die nachfolgende

ÄUSSERUNG:

1. Trennung der Verfahren bzw Unterbrechung des Verfahrens 48 Cg 222/1ly des HG
Wien

Die vom Gericht beabsichtigte Unterbrechung des Verfahrens 48 Cg 222/1 ly des HG Wien ist

mangels Präjudizialität nicht zulässig, aber auch generell nicht prozessökonomisch:

1.1. KeinePräjudizialität

Eine rechtskräftige Entscheidung über die mit der Klage der Stadt Linz im Verfahren 48 Cg

21 8/1 1 k des HG Wien erhobenen Ansprüche wäre nicht präjudiziell iSd § 190 ZPO für die im Ver-

fahren 48 Cg 222/1 1 y des HG Wien mit der gegenständlichen Widerklage von BAWAG P.S.K. gel-

tend gemachten Ansprüche.

Im Verfahren 48 Cg 21 8/1 1 k soll nach der in Aussicht gestellten Vorgangsweise die "isolierte Fra-

ge der Gültigkeit des Swaps 4175" geklärt werden. Dabei handelt es sich um eine der Vorfragen

des dort geltend gemachten (Rück)Zahlungsanspruches, der sich aber auch auf andere An-

spruchsgrundlagen wie List, Irrtum, Wucher, cic bzw Schadenersatz stützt. Im Verfahren

48 Cg 222/1 1y wird eine vertragliche Ausgleichsforderung aus Basis des zwischen den Parteien

abgeschlossenen Rahmenvertrages bzw Schadenersatz wegen Nichterfüllung geltend gemacht.

Die Gültigkeit des Swaps 4175 ist auch hier nur eine der Vorfragen für die Entscheidung über Be-

stehen und Höhe der Ausgleichsforderung.

Eine Unterbrechung nach § 190 ZPO ist nur zulässig, wenn die Entscheidung im Verfahren

48 Cg 222/1 1y ganz oder zum Teile von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhält-

niSseS abhängt, das Gegenstand des Verfahrens 48 Cg 218/1 1k ist, und daher Bindungswirkung

hat. Die bloße Lösung als Vorfrage in den Entscheidungsgründen löst eine Bindungswirkung nicht

aus (jüngst dazu OGH 23.3.2017, 1 0b 47/1 7v:"Die ganz überwiegende jüngere oberstgerichtliche

LANSKY, GANZGER + partner Rechtsanwälte GmbH

18.10.2017 2



Rechtsprechung nimmt eine Bindungswirkung aber nur an die im Vorprozess entschiedene Haupt-

frage, nicht aber an eine dort beurteilte Vorfrage an").

Insbesondere eine Entscheidung über ein bloßes Leistungsbegehren im Vorprozess (wie hier das

Zahlungsbegehren im Verfahren 48 Cg 218/1 1k) entfaltet keine über dieses hinausgehende Bin-

dungswirkung hinsichtlich des diesem zugrundeliegenden Rechts oder Rechtsverhältnisses (so

auch in der Entscheidung OGH 1 0b 28/15x, wo im Vorprozess dem Begehren auf Rückzahlung

geleisteter (Kredit)raten Berechtigung zukam, damit aber eben nicht auch über die (Un-

)Wirksamkeit der Kreditgeschäfte rechtskräftig abgesprochen wurde, und somit Bindungswirkung

verneint wurde).

Im Hinblick auf die daraus drohende Verfahrensverzögerung macht eine Prozessunterbrechung

nur dann Sinn, wenn das Prozessgericht nach erfolgter Entscheidung im anderen Verfahren an

diese auch gebunden ist. Existiert die Bindungswirkung nicht, dann ist die Entscheidung des Pro-

zessgerichts gerade nicht von jener im anderen Verfahren abhängig, sodass es auch sein Verfah-

ren nicht unterbrechen darf (Höllwerth in Fasching/Konecnya 11/3 §190 ZPO Rz 5
(Stand: 1.10.2015, rdb.at)). Eine Unterbrechung des Verfahrens 48 Cg 222/1 1y ist daher nach An-

sicht der BAWAG P.S.K. nicht zulässig.

1.2. Prozessökonomie

Es wäre auch nicht sinnvoll, die Beweisaufnahme (insbesondere die begonnene Erstattung des

Sachverständigengutachtens) nur für ein Verfahren fortzusetzen. Das Gericht hat im Beschluss

vom 2.2.2015 (ON 321) aufgetragen, alle Beweismittel, die für die "umfassende geplante Gutach-

tenserstattung" relevant sind, vorzulegen, auch und insbesondere diejenigen, die die Höhe des

Widerklagebegehrens betreffen. Spätestens seit dann ist (wie im erwähnten Beschluss ausgeführt)

"die ausschließliche Fokussierung der Beweisaufnahme auf die Gültigkeit des Vertrags obsolet'.

Auch weil im Verfahren 48 Cg 222/1 1y jedenfalls weitere Zeugenvernehmungen erforderlich sein

werden, ist in Anbetracht der ohnehin bereits langen Verfahrensdauer und der laufend anfallenden

Zinsen eine Unterbrechung nicht geboten.

In jedem Fall würde eine Unterbrechung des Verfahrens 48 Cg 222/1 1y zu einer wesentlichen

Verzögerung des Verfahrens führen, obwohl nach der ZPO die Verhandlung möglichst ohne Un-

terbrechung zu Ende zu führen ist. Ein Verfahrensstillstand ist nicht erwünscht, eine Unterbre-

chung muss daher eine Ausnahme bleiben, die im vorliegenden Fall nicht in Betracht kommt.

LANSKY, GANZGER + partner Rechtsanwälte GmbH

18.10.2017 3



2. Anberaumung einer Tagsatzung

BAWAG P.S.K. erachtet angesichts der Bedeutung einer Trennung und Unterbrechung für den

weiteren Verlauf des/der Verfahren(s) die Erörterung in einer Tagsatzung als notwendig.

Mit dem Einlangen des Ergänzungsgutachtens ist am 29.12.2017 zu rechnen, danach wird eine

Tagsatzung zur Erörterung des Ergänzungsgutachtens stattfinden. Aus Sicht von BAWAG P.S.K.

ist eine gesonderte Anberaumung einer Tagsatzung allein zum Zweck der Erörterung der Fragen

einer allfälligen Trennung der Verfahren und Unterbrechung des Verfahrens 48 Cg 222/1 1y des

HG Wien nicht ökonomisch, sondern sollte die Erörterung einer möglichen Trennung der Verfahren

im Rahmen der Tagsatzung zur Erörterung des Ergänzungsgutachtens stattfinden.

Die beklagte Partei stellt daher den

ANTRAG,

die genannte Thematik im Rahmen der nächsten Tagsatzung zu erörtern und in oder nach dieser

Tagsatzung darüber zu entscheiden.

Wien, am 18.10.2017 BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und

Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft

Kostenverzeichnis :

Schriftsatz TP3A

50 % ES

ERV-Kosten

20 % USt

Summe

EUR 17.308,80

EUR 8.654,40
EUR 2,10

EUR 5.193,06

EUR 31.158,36
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